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Synopse – Satzung BürgerBudget der Stadt Luckenwalde 

 

Satzung Stadt Änderungen Fraktion DIE 
LINKE./BV 

Anmerkungen 

§ 3 - Höhe des Budgets  

2. Es soll jährlich 
30.000 EUR (in 
Worten: 
dreißigtausend 
Euro) betragen 

2. Es soll jährlich 360.000 
EUR (in Worten: 
dreißigtausend 
sechzigtausend Euro) 
betragen 

 

§ 6 Vorschlagsrahmen  

d) in der Stadt 
Luckenwalde 
realisiert werden 
kann 

d) in der Stadt Luckenwalde, 
einschließlich seiner Ortsteile, 
realisiert werden kann 

Die Ortsteile sollten, auch 
wenn Sie der Stadt 
Luckenwalde als Körperschaft 
des öffentlichen Rechts 
inhärent sind, explizit mit 
genannt werden. Es erhöht 
ihre Wahrnehmung. 

g) er die Höhe 
von 10.000 EUR 
(in Worten: 
zehntausend 
Euro/brutto) nicht 
überschreitet 

g) er die Höhe von 10.000 
EUR (in Worten: zehntausend 
Euro/brutto) nicht 
überschreitet 

Ersatzlos streichen. Dieser 
Punkt ist weder praktikabel (er 
schränkt die 
Vorschlagsmöglichkeiten 
extrem ein (auf z.B. Parkbank, 
Fahrradbügel etc.)) noch fair, 
wenn z.B. ein Vorschlag nach 
Kostenvoranschlag durch die 
Verwaltung 10.001 EUR 
kosten sollte. Stattdessen 
sollten die TOP 10 der zu 
realisierenden Vorschlägen 
(von TOP 1 beginnend), wie 
im § 8 Abs. 6. beschrieben, 
nach der Abstimmung 
hinsichtlich ihrer konkreten 
Umsetzung beleuchtet 
werden. 

§ 8 – Abstimmung  

 (neu) 7. Sollte es zu einem 
Missverhältnis kommen und 
aufgrund finanzieller Grenzen 
lediglich drei Vorschläge in 
einem Jahr umgesetzt werden 
können, kann auf Beschluss 
der 
Stadtverordnetenversammlung 
das Budget einmalig 

Dieser Punkt lässt der 
Verwaltung und 
Stadtverordnetenversammlung 
eine „Hintertür“ offen, selbst 
wenn das Budget 
aufgebraucht ist, hochrangige 
Vorschläge, die vom 
Kostenrahmen überschaubar 
sind, trotzdem umzusetzen. 



ausgebaut werden, um weitere 
Vorschläge in der Reihenfolge 
der auf sie entfallenen Anzahl 
der Stimmen umzusetzen. Der 
Gesamtrahmen des 
Zuschusses sollte die 10.000 
EUR nicht überschreiten.  

Ergo kann nach Ermessen der 
Stadtverordnetenversammlung 
und nur unter bestimmten 
Bedingungen das 
BürgerBudget auf maximal 
70.000 EUR jährlich steigen. 

 

 

 


